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Anforderungen nach dem Sächsischen Betreuungs- und Wohn-
qualitätsgesetz (SächsBeWoG) 
 

Nr.  Rechtsnorm Inhalt der Vorschrift 

1 § 1 Abs. 1 Nr. 5 

SächsBeWoG 

Absicherung einer dem allgemein anerkannten Stand 
der fachlichen Erkenntnisse entsprechenden [...] 
Wohnqualität für die Bewohner 

 

Anforderungen nach der Verordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Durchführung 
des Sächsischen Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetzes 
(SächsBeWoGDVO) 
 

Nr.  Norm in der 

SächsBeWoGDVO 

Inhalt der Vorschrift 

   

(1-

8) 

Allgemeine Anforderungen 

1 § 3 Abs. 1 Satz 1 Es hat die räumliche und bauliche Gestaltung der 

fachlichen Konzeption Rechnung zu tragen und den 

pflegerischen, behinderungs- und altersbedingten 

Bedarf der Bewohner zu berücksichtigen, 

insbesondere im Hinblick auf Wohnlichkeit, 

Raumangebot, Sicherheit, Barrierefreiheit, 

Möglichkeit der Orientierung, Selbständigkeit und 

Privatsphäre. 

2 § 3 Abs. 1 Satz 3 Die Einrichtungen sollen so gebaut und ausgestattet 
sein, dass sich die Bewohner ohne fremde Hilfe 
bewegen und die Einrichtung selbständig nutzen 
können. 

3 § 3 Abs. 2  Es ist im gesamten Wohnbereich, insbesondere bei 
pflegerischen Leistungen jederzeit ein den Bewoh-
nerbedürfnissen entsprechendes Raumklima und 
eine angemessene Beleuchtung zu gewährleisten. 

4 § 3 Abs. 3  Das Raumkonzept muss ausreichend Abstellflächen 
für die Bewohner vorsehen. 

5 § 4 Abs. 1 Satz 1  Einrichtungen mit mehr als neun Plätzen und 
Einrichtungen in noch nicht errichteten Gebäuden 
mit maximal neun Plätzen müssen von den 
Bewohnern barrierefrei erreicht und genutzt werden 
können. 

6 § 4 Abs. 1 Satz 2 Wenn der Bedarf der Bewohner es erfordert, müssen 
die von den Bewohnern genutzten Räume und 
Flächen auch uneingeschränkt mit dem Rollstuhl 
nutzbar sein. 

7 § 4 Abs. 2 Satz 1 Einrichtungen in bereits bestehenden Gebäuden mit 
maximal neun Plätzen müssen von den Bewohnern 
barrierefrei erreicht und genutzt werden können. 
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8 § 4 Abs. 2 Satz 2 Wenn der Bedarf der Bewohner es erfordert, müssen 
die von den Bewohnern genutzten Räume und 
Flächen auch uneingeschränkt mit dem Rollstuhl 
nutzbar sein. 

   

   

   

   

(9-

28) 

Besondere Anforderungen 

 Einrichtungen mit mehr als neun Plätzen 

9 § 5 Abs. 1 Bei der Gestaltung der Wohnplätze soll den 
Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner soweit 
wie möglich entsprochen werden (inklusive eigene 
Möbel und Ausstattungsgegenstände). 

10 § 5 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 Der Wohnplatz für eine Person muss mindestens 
einen Wohn-Schlaf-Raum mit einer Wohnfläche von 
12 m² und der Wohnplatz für zwei Personen 
mindestens einen Wohn-Schlaf-Raum mit einer 
Wohnfläche von 18 m² umfassen. Hierin nicht 
enthalten sind ein zugehöriger Sanitärraum und ein 
etwaiger Vorraum. 

11 § 5 Abs. 2 Satz 3 Wohnplätze für mehr als zwei Bewohner und 
Wohnplätze in Durchgangszimmern sind unzulässig. 

12 § 5 Abs. 2 Satz 4 Die Türen zu den Wohnplätzen müssen 
abschließbar und im Notfall von außen zugänglich 
sein. 

13 § 5 Abs. 3  In einer Einrichtung, die Wohnplätze für zwei 
Personen vorhält, muss mindestens ein zusätzlicher 
Wohn-Schlaf-Raum für eine Person zur 
vorübergehenden Nutzung vorhanden sein. 

14 § 6 Abs. 1 Satz 1 Jede Einrichtung, bei mehreren Gebäuden auch 
jedes Gebäude, muss über mindestens einen 
Gemeinschaftsraum in räumlicher Nähe zu den 
Wohnplätzen der Bewohner verfügen. 

15 § 6 Abs. 1 Satz 2 Die Nutzfläche des Gemeinschaftsraums muss 
mindestens 0,75 m² je Bewohner, mindestens 
jedoch 20 m² betragen und so angelegt sein, dass 
auch die bettlägerigen Bewohner an 
Zusammenkünften und Veranstaltungen teilnehmen 
können. 

16 § 7 Die für die pflegerische Versorgung erforderlichen 
Funktions- und Arbeitsräume müssen in 
ausreichender Anzahl und Größe vorhanden sein. 

17 § 8 Abs. 1 Satz 1 Jeder Wohn-Schlaf-Raum muss einen direkten 
Zugang oder einen Zugang über einen Vorraum zu 
einem Sanitärraum haben, der mindestens mit einer 
Dusche, einer Toilette und einem Waschtisch 
ausgestattet ist; ein Sanitärraum für maximal zwei 
Bewohner ist zulässig. 

18 § 8 Abs. 1 Satz 2 Türen von Sanitärräumen müssen abschließbar und 
im Notfall von außen zugänglich sein. 
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19 § 8 Abs. 1 Satz 3 Alle sanitären Anlagen müssen über geeignete 
Haltegriffe verfügen. 
 
Hinweis: Haltegriffe sind insbesondere dann 
geeignet, wenn diese beidseitig angebracht sind und 
durch Ihre Beschaffenheit den Bewohnern unter 
Berücksichtigung ihrer Einschränkungen ein 
sicheres Greifen und Abstützen ermöglichen.  

20 § 8 Abs. 2 In Einrichtung für pflegebedürftige Volljährige muss 
für jeweils bis zu 40 Bewohner ein Pflegebad zur 
Verfügung stehen. 

21 § 9 Satz 1 Wohn-Schlaf-Räume, Sanitärräume und 
Gemeinschaftsräume, die von pflegebedürftigen 
Menschen genutzt werden, müssen jeweils mit einer 
geeigneten Rufanlage ausgestattet sein. 

22 § 9 Satz 2 In Wohn-Schlaf-Räumen muss die Rufanlage von 
jedem Bett aus bedient werden können. 

 Einrichtungen mit maximal neun Plätzen 

23 § 11 Satz 1 Jedem Bewohner muss zum Wohnen, zu seiner 
Betreuung und zu seiner Versorgung ein 
Einzelzimmer ausreichender Größe oder bei Bedarf 
und Interesse der Bewohner ein Doppelzimmer 
ausreichender Größe zur Verfügung stehen. 

24 § 11 Satz 2 Die Zimmertüren müssen abschließbar und im 
Notfall von außen zugänglich sein. 

25 § 12 Satz 1 Eine Toilette, ein Waschtisch und eine Dusche oder 
Badewanne müssen bei Einrichtungen für 
pflegebedürftige Volljährige oder ältere Menschen 
für jeweils maximal drei Bewohner bzw. bei 
Einrichtung für volljährige Menschen mit 
psychischen Erkrankungen oder mit Behinderungen 
für jeweils maximal vier Bewohner zur Verfügung 
stehen. 

26 § 12 Satz 2 Türen von Sanitärräumen müssen abschließbar und 
im Notfall von außen zugänglich sein. 

27 § 13 Abs. 1 Neben einer Küche muss auch ein 
Gemeinschaftsraum zur Begegnung der Bewohner 
und ihren Besuchern in ausreichender Größe 
vorhanden sein. Eine Kombination dieser Räume ist 
zulässig. 

28 § 13 Abs. 2 Ein Hauswirtschaftsraum in ausreichender Größe 
muss zusätzlich vorhanden sein. 
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Anforderungen der DIN 18040 – 2 im Kontext der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucher-
schutz zur Durchführung des Sächsischen Betreuungs- und 
Wohnqualitätsgesetzes (SächsBeWoGDVO) 
 

Nr.  Norm in der DIN 

18040 - 2 

Inhalt der Vorschrift 

   

(1-

17) 

4. Infrastruktur  

1 4.1 Die Bewegungsfläche muss ausreichend groß für die geradlinige 
Fortbewegung, den Begegnungsfall sowie für den Richtungs-
wechsel sein. 
Hinweise: 
Ausreichend groß ist eine Fläche von 
- 180 cm Breite und 180 cm Länge für die Begegnung zweier 
Rollstuhlnutzer; 
- 150 cm Breite und 150 cm Länge für die Begegnung eines 
Rollstuhlnutzers mit anderen Personen; 
- 150 cm Breite und 150 cm Länge für Richtungswechsel und 
Rangiervorgänge. 
Ausreichend groß ist eine Fläche von 
- 120 cm Breite und geringer Länge, wenn eine 
Richtungsänderung und Begegnung mit anderen Personen nicht 
zu erwarten ist, z. B. Flurabschnitte und Rampenabschnitte; 
90 cm Breite und geringer Länge, z. B. für Türöffnungen und 
Durchgänge. 

2 4.2.3 Zugangs- und Eingangsbereiche müssen leicht auffindbar und 
barrierefrei erreichbar sein. 
Hinweise: 
Die leichte Auffindbarkeit wird erreicht: 
- für sehbehinderte Menschen z. B. durch eine visuell 
kontrastierende Gestaltung des Eingangsbereiches (z. B. helles 
Türelement/dunkle Umgebungsfläche) und eine ausreichende 
Beleuchtung; 
- für blinde Menschen mit Hilfe von taktil erfassbaren 
unterschiedlichen Bodenstrukturen oder baulichen Elementen wie 
z. B. Sockel und Absätze als Wegbegrenzungen usw.. Die taktile 
Auffindbarkeit kann auch durch Bodenindikatoren erreicht werden. 
Die barrierefreie Erreichbarkeit ist gegeben, wenn 
- alle Haupteingänge stufen- und schwellenlos erreichbar sind; 
- Erschließungsflächen unmittelbar an den Eingängen nicht 
stärker als 3 % geneigt sind, andernfalls sind Rampen oder 
Aufzüge vorzusehen; bei einer Länge der Erschließungsfläche bis 
zu 10 m ist auch eine Längsneigung bis zu 4 % möglich; 
- vor Gebäudeeingängen eine Bewegungsfläche je nach Art der 
Tür vorgesehen ist; 
- die Bewegungsfläche vor Eingangstüren eben und höchstens die 
für die Entwässerung notwendige Neigung aufweist. 

3 4.3.1 Ebenen des Gebäudes, die barrierefrei erreichbar sein sollen, 
müssen stufen- und schwellenlos zugänglich sein. 
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Treppen allein sind keine barrierefreien vertikalen Verbindungen. 

4 4.3.2 Flure und sonstige Verkehrsflächen müssen ausreichend breit für 
die Nutzung mit dem Rollstuhl oder mit Gehhilfen sein. 
Hinweise: 
Ausreichend ist eine nutzbare Breite 
- von mindestens 150 cm; 
- in Durchgängen von mindestens 90 cm. Es genügt eine 
Flurbreite von mindestens 120 cm, wenn mindestens einmal eine 
Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm zum Wenden 
vorhanden ist; bei langen Fluren muss diese Bewegungsfläche 
mindestens alle 15 m angeordnet werden. 

5 4.3.3.1 Türen müssen deutlich wahrnehmbar, leicht zu öffnen und 
schließen und sicher zu passieren sein.  
Untere Türanschläge und Schwellen sind nicht zulässig. Sind sie 
technisch unabdingbar, dürfen sie nicht höher als 2 cm sein. 

6 4.3.3.3 Das Öffnen und Schließen von Türen muss auch mit geringem 
Kraftaufwand möglich sein. 
Hinweise: 
Das wird erreicht mit Bedienkräften und -momenten der Klasse 3 
nach DIN EN 12217:2004-05. 
Andernfalls sind automatische Türsysteme erforderlich. 
An Türen mit Türschließern wird das z. B. erreicht: 
- an Hauseingangstüren mit Türschließern, die so eingestellt sind, 
dass das Öffnungsmoment der Größe 3 nach DIN EN 1154 nicht 
überschritten wird. Es wird empfohlen, Türschließer mit stufenlos 
einstellbarer Schließkraft zu verwenden. 
- an Türen, die aus Brandschutzgründen dicht- und 
selbstschließend sein müssen und bei denen höhere 
Öffnungsmomente als die der Größe 3 nach DIN EN 1154 
auftreten, mit Freilauftürschließern; 
- bei Feuer- und Rauchschutztüren von Sicherheitsschleusen zu 
Garagen, die geschlossen gehalten werden müssen, wenn 
höhere Öffnungsmomente als die der Größe 3 nach DIN EN 1154 
auftreten, mit automatischen Türen. 

7 4.3.3.4 Wird die Bewegungsfläche in die die Tür nicht schlägt (siehe Bild 
4 unterer Teil und Bild 5), durch ein gegenüberliegendes Bauteil 
z. B. eine Wand, begrenzt, muss der Abstand zwischen beiden 
Wänden mindestens 150 cm betragen, damit die mit der 
Durchfahrt verbundene Richtungs-änderung möglich ist. 

8 4.3.3.5 Auffindbarkeit und Erkennbarkeit von Türen und deren Funktion 
müssen auch für blinde und sehbehinderte Menschen möglich 
sein. 
Hinweise: 
Die wird z. B. erreicht durch 
- taktil eindeutig erkennbare Türdrücker, Türblätter oder –zargen; 
- visuell kontrastierende Gestaltung, z. B. helle Wand/dunkle 
Zarge, heller Flügel/dunkle Hauptschließkante und Beschlag; 
- um Bodenbelag visuell kontrastierende Ausführung von 
eventuell vorhandenen Schwellen. 
Ganzglastüren und großflächig verglaste Türen müssen sicher 
erkennbar sein durch Sicherheitsmarkierungen, die  
- über die gesamte Glasbreite reichen; 
- visuell stark kontrastierend sind; 
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- jeweils helle und dunkle Anteile (Wechselkontrast) enthalten, um 
wechselnde Lichtverhältnisse im Hintergrund zu berücksichtigen; 
in einer Höhe von 40 cm bis 70 cm und von 120 cm bis 160 cm 
über OFF angeordnet werden. 

9 4.3.4 Bodenbeläge in Eingangsbereichen müssen rutschhemmend 
(sinngemäß R 9 nach BGR 181) und fest verlegt sein und für die 
Benutzung z. B. durch Rollstühle, Rollatoren und andere 
Gehhilfen geeignet sein. 
Bodenbeläge sollten sich zur Verbesserung der Orientierungs-
möglichkeiten für sehbehinderte Menschen visuell kontrastierend 
von Bauteilen (z. B. Wänden, Türen, Stützen) abheben. 
Spiegelungen und Blendungen sind zu vermeiden. 

10 4.3.5 Gegenüber von Aufzugstüren dürfen keine abwärts führenden 
Treppen angeordnet werden. Sind sie dort unvermeidbar, muss 
ihr Abstand mindestens 300 cm betragen. 
Vor den Aufzugstüren ist eine Bewegungs- und Wartefläche von 
mindestens 150 cm x 150 cm zu berücksichtigen. 
Aufzüge müssen mindestens dem Typ 2 nach DIN EN 81-
70:2005-09, Tabelle 1, entsprechen. Die lichte Zugangsbreite 
muss mindestens 90 cm betragen. Für die barrierefreie 
Nutzbarkeit der Befehlsgeber siehe DIN EN 81-70:2005-09, 
Anhang G 

11 4.3.6.2 Treppen müssen gerade Läufe haben.  
Treppen müssen Setzstufen haben. Trittstufen dürfen über die 
Setzstufen nicht vorkragen. Eine Unterschneidung bis 2 cm ist bei 
schrägen Setzstufen zulässig. 
Setzstufen mit sich verringernder Höhe oder Trittstufen mit sich 
verjüngender Tiefe sind nicht geeignet. Dies gilt auch für 
Einzelstufen. 

12 4.3.6.3 Beidseitig von Treppenläufen und Zwischenpodesten müssen 
Handläufe einen sicheren Halt bei der Benutzung der Treppe 
bieten. 
Hinweise: 
Das wird erreicht, wenn 
- sie in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm angeordnet sind, 
gemessen lotrecht von Oberkante Handlauf zu Stufenvorderkante 
oder OFF Treppen-podest/Zwischenpodest; 
- sie an Treppenaugen und Zwischenpodesten nicht unterbrochen 
werden; 
- die Handlaufenden am Anfang und Ende der Treppenläufe  noch 
mindestens 30 cm waagerecht weiter geführt werden. 
Die Handläufe sind so zu gestalten, dass sie griffsicher und gut 
umgreifbar sind und keine Verletzungsgefahr besteht. Das wird 
erreicht mit 
- z. B. rundem oder ovalem Querschnitt des Handlaufs und einem 
Durchmesser von 3 cm bis 4,5 cm; 
- Halterungen, die an der Unterseite angeordnet sind; 
abgerundetem Abschluss von frei in den Raum ragenden 
Handlaufenden z. B. nach unten oder zu einer Wandseite. 

13 4.3.6.4 Für sehbehinderte Menschen müssen die Elemente der Treppe 
leicht erkennbar sein. 
Hinweise: 
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Das wird z. B. erreicht mit Stufenmarkierungen aus 
durchgehenden Streifen, die folgende Eigenschaften aufweisen 
- auf Trittstufen beginnen sie an den Vorderkanten und sind 4 cm 
bis 5 cm breit; 
- auf Setzstufen beginnen sie an der Oberkante und sind 
mindestens 1 cm, vorzugsweise 2 cm, breit; 
- sie heben sich visuell kontrastierend sowohl gegenüber Tritt- und 
Setzstufe als auch gegenüber den jeweils unten anschließenden 
Podesten ab. 
Bei bis zu drei Einzelstufen und Treppen, die frei im Raum 
beginnen oder enden, muss jede Stufe mit einer Markierung 
versehen werden. In Treppenhäusern müssen die erste und letzte 
Stufe - vorzugsweise alle Stufen - mit einer Markierung versehen 
werden. 
Handläufe müssen sich visuell kontrastierend vom Hintergrund 
abheben. 

14 4.3.7.1 Rampen müssen leicht zu nutzen und verkehrssicher sein. 

15 4.3.7.2 Die Neigung von Rampenläufen darf höchstens 6 % betragen; 
eine Querneigung ist unzulässig. Die Entwässerung der Podeste 
von im Freien liegenden Rampen ist sicherzustellen. 
Am Anfang und am Ende der Rampe ist eine Bewegungsfläche 
von mindestens 150 cm x 150 cm anzuordnen. 
Die nutzbare Laufbreite der Rampe muss mindestens 120 cm 
betragen. 
Die Länge der einzelnen Rampenläufe darf höchstens 600 cm 
betragen. Bei längeren Rampen und bei Richtungsänderungen 
sind Zwischenpodeste mit einer nutzbaren Länge von mindestens 
150 cm erforderlich. 
In der Verlängerung einer Rampe darf keine abwärts führende 
Treppe angeordnet werden. 

16 4.3.7.3 An Rampenläufen und -podesten sind beidseitig in einer Höhe von 
10 cm Radabweiser anzubringen. Radabweiser sind nicht 
erforderlich, wenn die Rampen seitlich durch eine Wand begrenzt 
werden. 
Es sind beidseitig Handläufe vorzusehen. 
Die Oberkanten der Handläufe sind in einer Höhe von 85 cm bis 
90 cm über OFF der Rampenläufe und -podeste anzubringen. 
Die Handläufe sind so zu gestalten, dass sie griffsicher und gut 
umgreifbar sind und keine Verletzungsgefahr besteht. 
Hinweise: 
Das wird erreicht mit  
- z. B. rundem oder ovalem Querschnitt des Handlaufs und einem 
Durchmesser von 3 cm bis 4,5 cm; 
- einem lichten seitlichen Abstand von mindestens 5 cm zur Wand 
oder zu benachbarten Bauteilen; 
- Halterungen, die an der Unterseite angeordnet sind; 
abgerundetem Abschluss von frei in den Raum ragenden 
Handlaufenden z. B. nach unten oder zu einer Wandseite. 

17 4.3.8 Für jede Wohnung mit uneingeschränkter Rollstuhlnutzung ist ein 
Rollstuhlabstellplatz vor oder in der Wohnung (nicht in 
Schlafräumen) vorzusehen. Ein elektrischer Anschluss zur 
Batterieaufladung muss vorhanden sein. Rollstuhlabstellplätze 
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sind für den Wechsel des Rollstuhls ausreichend groß, wenn sie 
eine Bewegungsfläche von mindestens 180 cm x 150 cm haben. 
Vor den Rollstuhlabstellplätzen ist eine weitere Bewegungsfläche 
von mindestens 180 cm x 150 cm zu berücksichtigen. 

(18-

27) 

5. Räume in 
Wohnungen 

 

18 5.2 Flure müssen ausreichend breit sein für die Nutzung mit Gehhilfen 
bzw. Rollstühlen. 
Hinweise: 
- Ausreichend ist eine nutzbare Breite von mindestens 120 cm. 
- Bewegungsflächen dürfen sich überlagern. 
- Mindestens einmal ist eine Bewegungsfläche von mindestens 
150 cm x 150 cm vorzusehen. Bewegungsflächen vor Türen sind 
zu beachten, siehe 4.3.3.4. 

19 5.3.1.1 Wohnungseingangstüren müssen 4.3.3 entsprechen, mit 
Ausnahme 
- der Bedienhöhen für Drücker nach 4.3.3.2, Tabelle 1; 
- der Bewegungsflächen wohnungsseitig (innerhalb der Wohnung) 
nach 4.3.3.4. 
Ist in Wohnungseingangstüren ein Spion vorgesehen, muss 
dieser auch für sitzende Personen nutzbar sein, z. B. durch 
Anordnung in einer Höhe von 120 cm über OFF. 

20 5.3.1.2 Türen innerhalb der Wohnung müssen leicht zu bedienen, sicher 
zu passieren und ausreichend breit für die Nutzung mit Gehhilfen 
bzw. Rollstühlen sein. 

21 5.5.1 Mit den Anforderungen dieses Abschnitts der Norm sind 
Sanitärräume sowohl für Menschen mit motorischen 
Einschränkungen bzw.  für Rollstuhlnutzer als auch für blinde und 
sehbehinderte Menschen barrierefrei nutzbar. 
Aus Sicherheitsgründen dürfen Drehflügeltüren nicht in 
Sanitärräume schlagen, um ein Blockieren der Tür zu vermeiden. 
Türen von Sanitärräumen müssen von außen entriegelt werden 
können. 

Armaturen sollten als Einhebel- oder berührungslose Armatur 

ausgebildet sein. Berührungslose Armaturen dürfen nur in 

Verbindung mit Temperaturbegrenzung eingesetzt werden. Um 

ein Verbrühen zu vermeiden, ist die Wassertemperatur an der 

Auslaufarmatur auf 45 °C zu begrenzen.  

In diesen Zusammenhang weisen wir informatorisch auf die DIN 

806-2 hin, nach der u.a. an Entnahmestellen mit besonderer 

Beachtung der Auslauftemperaturen wie z.B. auch Altenheime 

zur Verminderung des Risikos von Verbrühungen 

thermostatische Mischventile oder Batterien mit Begrenzung der 

oberen Temperatur eingesetzt werden sollten. Empfohlen wird 

eine Höchsttemperatur von 43°C. Zudem sollte bei 

Duschanlagen z.B. Pflegeheimen sichergestellt werden, dass die 

Temperatur 38°C nicht übersteigen kann. 

Um dem normierten Schutzgedanken des SächsBeWoG sowie 
der entsprechenden Durchführungsverordnung gerecht zu 
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werden und die Bewohner vor der in den DIN-Normen 
beschriebenen Gefahrenlage zu schützen, muss der Träger der 
Einrichtung nach seinem Ermessen entweder die Empfehlungen 
der DIN-Normen umsetzen oder aber die erforderliche Sicherheit 
gegenüber der dieser Norm zugrunde liegenden Gefahr auf 
andere Weise gewährleisten, um Schäden der Bewohner zu 
vermeiden (vgl. auch BGH, Urteil vom 22.08.2019 – III ZR 113/18). 
 
Die Ausstattungselemente sollten sich visuell kontrastierend von 
ihrer Umgebung abheben (z. B. heller Waschtisch/dunkler 
Hintergrund oder kontrastierende Umrahmungen). 
 
Alle sanitären Anlagen müssen mit geeigneten senkrechten und 
waagerechten Stütz- und/oder Haltegriffen neben bzw. an den 
Waschtischen, dem WC-Becken sowie im Bereich der Dusche 
und der Badewanne ausgestattet sein. Ist ein Sanitärraum 
ausschließlich über ein Fenster zu lüften, ist zur Bedienbarkeit 
5.3.2 zu beachten. 
 

22 5.5.2 Jeweils vor den Sanitärobjekten wie WC-Becken, Waschtisch, 
Badewanne und im Duschplatz ist eine Bewegungsfläche 
anzuordnen. 
Hinweise: 
Ausreichend ist eine Mindestfläche von 
- 120 cm x 120 cm; 
- Bewegungsflächen dürfen sich überlagern. 

23 5.5.3 Zur leichteren Nutzbarkeit des WC-Beckens ist ein seitlicher 
Mindestabstand von 20 cm zur Wand oder zu anderen 
Sanitärobjekten einzuhalten. Zweckentsprechend angeordnet 
sind WC-Becken mit einer Höhe des WC-Beckens einschließlich 
Sitz zwischen 46 cm und 48 cm über OFF. 
Hinweise: 
Ausreichende Bewegungsflächen neben WC-Becken sind 
- mindestens 70 cm tief, von der Beckenvorderkante bis zur 
rückwärtigen Wand; 
- mindestens 90 cm breit an der Zugangsseite und für 
Hilfspersonen mindestens 30 cm breit an der gegenüberliegenden 
Seite. 
In Gebäuden mit mehr als einer Wohneinheit für uneingeschränkte 
Rollstuhlnutzung sind die Zugangsseiten abwechselnd rechts 
oder links vorzusehen. Folgende Bedienelemente und Stützen 
sind erforderlich: 
- Rückstütze, angeordnet 55 cm hinter der Vorderkante des WC-
Beckens. Der WC-Deckel ist als alleinige Rückenstütze 
ungeeignet; 
- Spülung, mit der Hand oder dem Arm bedienbar, im Greifbereich 
des Sitzenden, ohne dass der Benutzer die Sitzposition verändern 
muss. Wird eine berührungslose Spülung verwendet, muss ihr 
ungewolltes Auslösen ausgeschlossen sein; 
- Toilettenpapierhalter, erreichbar ohne Veränderung der 
Sitzposition; 
- Stützklappgriffe. 
Stützklappgriffe müssen folgende Anforderungen erfüllen: 
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- auf jeder Seite des WC-Beckens montiert; 
- hochklappbar; 
- 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend; 
- bedienbar mit wenig Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen; 
- Abstand zwischen den Stützklappgriffen 65 cm bis 70 cm; 
- Oberkante über der Sitzhöhe 28 cm; 
- Befestigung, die einer Punktlast von mindestens 1 kN am 
Griffende standhält. 

24 5.5.4 Waschplätze müssen so gestaltet sein, dass eine Nutzung auch 
im Sitzen möglich ist. 
Hinweise: 
Dies wird mit folgenden Maßnahmen erreicht: 
- bauseitige Möglichkeit, einen mindestens 100 cm hohen Spiegel 
bei Bedarf unmittelbar über dem Waschtisch anzuordnen; 
- Beinfreiraum unter dem Waschtisch 
- Vorderkantenhöhe des Waschtisches von max. 80 cm über OFF; 
- Unterfahrbarkeit von mindestens 55 cm Tiefe und Abstand der 
Armatur zum vorderen Rand des Waschtisches von höchstens 40 
cm; 
- Beinfreiraum unter dem Waschtisch mit einer Breite von 
mindestens 90 cm (axial gemessen) (Angaben zu den 
erforderlichen gestaffelten Höhen und Tiefen siehe Bild 16); 
- einem mindestens 100 cm hohen Spiegel, der unmittelbar über 
dem Waschtisch angeordnet ist 

25 5.5.5 Duschplätze müssen so gestaltet sein, dass sie barrierefrei z. B. 
auch mit einem Rollator bzw. Rollstuhl nutzbar sind. 
 
Hinweise: 
Dies wird erreicht durch 
- die niveaugleiche Gestaltung zum angrenzenden Bodenbereich 
des Sanitärraumes und einer Absenkung von max. 2 cm; ggf. 
auftretende Übergänge sollten vorzugsweise als geneigte Fläche 
ausgebildet werden; 
- rutschhemmende Bodenbeläge im Duschbereich; 
- die Nachrüstungsmöglichkeit für einen Dusch-Klappsitz, in einer 
Sitzhöhe von 46 cm bis 48 cm; 
- beidseitig des Dusch-Klappsitzes eine Nachrüstungsmöglichkeit 
für hochklappbare Stützgriffe, deren Oberkante 28 cm über der 
Sitzhöhe liegt. 
Die Fläche des Duschplatzes kann in die Bewegungsflächen des 
Sanitärraumes einbezogen werden, wenn 
- der Übergang zum Duschplatz bodengleich gestaltet ist; 
- die zur Entwässerung erforderliche Neigung max. 2 % beträgt. 
 
Eine Einhebel-Duscharmatur mit Handbrause muss aus der 
Sitzposition in 85 cm Höhe über OFF erreichbar sein. 
Um Verletzungsgefahren insbesondere für blinde und 
sehbehinderte Menschen beim Vorbeugen zu vermeiden, sollte 
der Hebel von Einhebel-Dusch-Armaturen nach unten weisen. 

26 5.5.6 Das nachträgliche Aufstellen einer Badewanne z. B. im Bereich 
der Dusche muss möglich sein. Sie muss mit einem Lifter nutzbar 
sein. 
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27 5.5.7 In Wohnungen mit mehr als drei Wohn-/Schlafräumen, ist ein 
Sanitärraum, der nicht barrierefrei sein muss, mit mindestens 
einem Waschtisch und einem WC-Becken zusätzlich zum 
barrierefreien Sanitärraum vorzusehen. 

 

Hinweis: 

 

Gesetzliche Vorgaben bei der Anzeige einer stationären Einrichtung, welche den 

Brandschutz, die Hygiene, etwaige baurechtliche Vorschriften oder den Denkmalschutz 

betreffen, bleiben durch die genannten Vorschriften unberührt! 
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